
 

 

 

 

Einzelförderungen 
 

• Niedersächsisches Kindertagespflegebüro 
 

• Landesarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen e.V. 
 

Gesetzliche Ansprüche 
 

• Allgemeine Finanzhilfe für Kindertagesstätten 
gemäß §§ 23 ff. NKiTaG 
 

• Besondere Finanzhilfe für Kräfte in Ausbildung 
gemäß § 30 NKiTaG 
 

• Besondere Finanzhilfe für Sprachbildung und 
Sprachförderung gemäß § 31 NKiTaG 
 

• Finanzielle Förderung in der Kindertagespflege 
gemäß §§ 34,35 NKiTaG 
 

Förderprogramme 
 

• Richtlinie zur Gewährung von Billigkeits-
leistungen für Kindertagesbetreuung  
(Richtlinie Billigkeit) 
 

• Richtlinie Ausbildungsförderung 
Kindertagesbetreuung 
 

• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
für Projekte zur Förderung durchgängiger 
Bildungswege und Unterstützung kindlicher 
Entwicklungsprozesse in Kindergarten und 
Grundschule (Richtlinie BRÜCKE) 
 

• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von Investitionen in 
Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von drei 
Jahren bis zur Einschulung (Richtline IKiGa) 
 

• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Verbesserung der Qualität in 
Kindertagesstätten und zur Gewinnung von 
Fachkräften (Richtlinie Qualität in Kitas) 
 

• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
für den weiteren Ausbau der Tagesbetreuung für 
Kinder unter drei Jahren (RAT) 
 

• Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
für Investitionen in der Tagesbetreuung für Kinder 
im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung (RIT) 
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